
Bei der Erörterung der Teilkirche ıst die Organıi- zuverlässig inftormierendes Nachschlagewerk
sationsstruktur der Caritas ın Deutschland dar- sSeIn. DEVAT bietet ©! e1n detailliertes nhalts- un
gestellt, soweit dem Vt die Satzungen der [Ji- Literaturverzeichnis, eın Sachregister und einen
Zzesa ncaritasverbände zugänglich gemacht Index der anones 16
wurden. [ ınz Peter Gradauer
Aus den Grundüberlegungen ZUr Wesensstruk-
tur VO|  j Carıtas un! Kıirche ZIe| die Konse- EHESCHEIDUNG Hg Osterr. Arbeitsge-

1nes UOrganisationsvorschlages: die meinschaft ‚‚Arzt nd DSeelsorger“”. (64.) Veritas
echtsfigur des kirchenamtlichen (öffentlichen) |Liınz 1977 &)  rt DM y K

Vereins (94—' Diese Figur, die sich noch ım
Zustand der Planung befindet ars Tıt \Die StEeIT. Arbeitsgemeinschaft ‚„‚Arzt und Seel-

sorger”” pflegt alljährlich eıne Tagung einemCap 8l Art {11 des Schemas ‚‚De op  o Dei“” aktuellen Thema aus den Bereichen Pastoral unfür das Buch des Neuen CI Vatikan 1977), Medizin abzuhalten [Die am 976 ın Riedverbindet die beiden wesentlichsten Anlıegen: durchgeführte Tagung befaßte siıch mıiıt demdie amtliche utorıta und Verantwortlichkeit Problem ‚„„‚Ehescheidung“. DDie SOoziologin Liese-mit der Inithatıve un ezifischen Mitarbeit der
Laijen. Fkine rganisationsform würde lotte ıl (Linz) legte azu statistiısches Material

UT un! versuchte, un ihrem Standpunkt ausach Meinung des Vt MNUur
en 1m deutschen Caritas-Reringe Veränderun- eEiNe Interpretation der Faktoren 0& bieten, wel-echt verlangen, die che die Ehescheidung begünstigen; Heimo unesonders die Stellung der Amtstrager den O  u  7a  anne Gastager (Salzburg) beleuchteten dieC arıtasverbänden beträfen Ehescheidung als famiılientherapeutisches Pro-Das Buch bietet dem Leser Gewinn: iıne blem; während Landes erichtsrat krwin Wim-sammenhängende Darstellung des allgemeinen

kirchlichen Verfassungsrechtes ach der Lehre MTr (Braunau l die escheidung aus Jurist1-
scher Sicht behandelte un die damals ers  n ange-der Münch nNerTr Schule Belegt sind die Aussagen kündigte, heute schon 1ın Kraft stehende KRege-mit einer Überfüllung VO Anmerkungen, die lung begrüßte, wurde VOmM Guüunther Hummerden ersten Satz ebenso zieren wıe das Schluß- (Ried l kath Standpunkt Au dagegen„ Oomnibus carıtas (Anm 950 A Pa Stellung bezogen; Markus P’rag (RiedDer Leser, der das Buch sSEeINES Interesses für Fra-

CM der C’aritas ın die and legte die kath khelehre dar, besonders 1Im Hın-
blick auf die Scheidung; gleichsam als Gegen-at, dürtfte ber den Anteil der verfassungsrecht- stück berichtete Frwin Schiller (Ried berliıchen rörterungen esamtinha: der rbei die S  9 Praxis bezüglich der Scheidungen.allerdings überrascht SeIN. Jen Abschluß bildete 1ın Reftferat UMN BernhardMünster, Westfalen Klaus Lüdicke 1SS Linz) ber ‚„‚Katholische Familienpastoral
und Ehescheidung”, Dieses Bändchen stellt ıne

PRIMETISHOFER U, UOrdensrecht U der gute Intormatbon über die (damals) anstehenden
Grundlage der nachkonziliaren Rechtsentwic IUNg Fragen 7 dieser Verfallserscheinung 1Nse

unter Berücksichtigung des staatlıchen Rechts Zeit dar:; die Darlegungen sind für die breite (If-
tentlichkeit bestimmt, G1E wollen un können ıInUOsterreichs, der Bundesrepublik Deutschland
iıhrer populärwissenschaftlichen “Orm keineund der Schweiz. (rombach hochschul p ‚> endgültigen Lösungen anbieten, sondern jeweilsperback 59) Freiburg

|)heses Werk (rez IhPQ 27/1979, 202f) UTr eiınen ınstieg ın die Problematik aus der
hehlt sich selbst durch die atsache, daflßi Sicht der verschiedenen Reterenten bieten

| ınz Peter GradauerAufl innerhalb kurzer Zeit vergriffen WarTl. Die
viel angesprochene ‚„„Lücke'  ‚04 bestand ın der Lite-
ratur über das Ordensrecht also wirklich. [Das SCHWENDENWEI Rechtsfragen In Kır-
Buch tand Anklang CgCn SEeINES klaren Auf- Che und Staat Inst Kirchenrecht. der
baues und der zuverlässigen Darbietung des Theal. Fak Graz. (Giraz 979

\Der (Ordinarıus für Kirchenrecht an der (270)Stoffes. gliedert sich ın Teile Rechtsquellen
und Rechtssprache; Errichtung un Aufhebung Fakultät (,raz legt 1er eine Sammlung von Autftf-

UOrdensgenossenschaften, iıhrer Provinzen satzen VOT, dıe seıt 97/1 ın verschiedenen eit-
un Niederlassungen; DITS eıtung der Ordens- nd Festschritften des In- un Auslandes CI -

genossenschaften; er kintritt ın ıne Ordens- schienen sind. Sie zeigen das weiıte Interessen-
genossenschaft un das Verlassen derselben; gebiet des Vt VOU der theoretischen Grundle-
er Stand der evangelischen Käte bei Nichtreli- SUNg des Kechts bis /Ä dessen seelsorglich-prak-

etaton derg10sen (Mitglieder der Gesellschaften mıt
meıinsamem Leben ohne Öffentliche Gelübde

Gischer nwendung, Vo  —_ der Inte
Konzilsdokumente bis Staats irchenrecht:;

SOWIE der Weltlichen Institute). Die Aufl SI geben damit uch ganz allgemein einen kin-
nennt sich ‚‚verändert“; ' jedoch CMN- blick in die weıte Streuung heutiger kirchen-
ber der keine wesentlichen Anderungen rechtlicher Themenstellung. ‚„‚Der Geist der Ge-
notwendig. setzgebung als dynamischer Interpretationsfak-
Dieses ‚‚Ordensrecht“‘ annn uch weiterhin den tor““ SsSOwIı1e ‚„‚Die Errungenschaften der Französi-

schen KRevoluhon un das kanonische echt“ CI -Urdensgmeinschatten, den Oberen un! (Jr-
densmitgliedern, den Deelsorgern un allen mıit Öffnen den Keigen; die ‚„Probleme um die soOzliale
dieser Materie Befaßten eın umfassendes un Sicherheit der Priester un UOrdensleute‘“ rühren
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Bei der Erörterung der Teilkirche ist die Organi­
sationsstruktur der Caritas in Deutschland dar­
gestellt, soweit dem Vf. die Satzungen der Di­
özesa ncaritasverbände zugänglich gemacht 
wurden. 
Aus den G rundüberlegungen zur Wesensstruk­
tur von Caritas und Kirche zieht H. die Konse­
quenz e ines Organisationsvorschlages: die 
Rechtsfigur des kirchenamtlichen (öffentlichen) 
Vereins (94-97). Diese Figur, die sich noch im 
Zustand der Planung befindet (Pars I Tit. 1 
Cap. III Art. IlI des Schemas „De Populo Dei" 
für das 2. Buch des neuen CIC, Vatikan 1977), 
verbindet d ie beiden wesentlichsten Anliegen: 
die amtliche Autorität und Verantwortlichkeit 
mit der Initiative und spezifischen Mitarbeit der 
Laien. Eine so geartete Organisationsform würde 
nach Meinung des Vf. nur geringe Veränderun­
gen im deutschen Caritas-Rech t verlangen, die 
besonders die Stellung d er Amtsträger zu den 
Caritasverbänden beträfen . 
Das Buch bie te t d em Leser Gewinn: eine zu­
sammenhä ngende Darstellung des a llgemeinen 
kirchlichen Verfassungsrech tes nach der Lehre 
der Münchner Sch ule. Belegt sind die Aussagen 
mit einer Überfüllung von Anmerkungen, die 
d en e rsten Satz ebenso zieren wie das Schluß­
motto: ,,in omnibus caritas (Anm.: GS 92,2)." 
Der Leser, der das Buch seines Interesses für Fra­
gen der Caritas wegen in die Hand genommen 
hat, dürfte über den Anteil der verfassungsrecht­
lich en Erörterungen am Gesamtinhalt der Arbeit 
a llerdings überrascht sein . 
Mii11ster, Westfale11 Klaus Liidicke 

PRIMETS HOFER BRUNO, Orde11srecht a11f der 
Gr1111dlage der 11ac/1ko11ziliare11 Rec/1tse11/wick/1111g 
unter Berücksichtigung des staatlichen Rechts 
Osterreichs, der Bundes republik Deutschland 
und der Schweiz. (402.) (rombach hochschul pa­
perback 89) Freiburg 21979. DM 32.-. 

Dieses Werk (rez. ThPQ 127/1979, 202!) emp• 
fiehlt sich selbst durch d ie Tatsache, daß d ie 
1. Aun. innerhalb kurzer Zeit vergriffen war. Die 
viel angesproch ene „ Lücke" bestand in der Lite­
ratur über das Ordensrecht also wirklich. Das 
Buch fand Anklang wegen seines klaren Auf­
baues und d er zuverlässigen Darbie tung des 
Stoffes. Es gliedert sich in 5 Teile: Rechtsquellen 
und Rechtssprache; Errichtung und Aufhebung 
von O rdensgenossenschaften, ihrer Provinzen 
und Niederlassungen; Die Leitung der Ordens­
genossenschaften; Der Eintritt in eine Ordens­
g,mossenschaft und das Verlassen derselben; 
Der S tand der evangelischen Räte bei Nichtreli­
giosen (Mitglieder der Gesellschaften mit ge­
meinsamem Leben oh ne öffentliche Gelübde 
sowie d er Weltlichen Ins titute). Die 2. Aun. 
nennt sich „verändert"; es waren jedoch gegen­
über der 1. keine wesentlichen Ä nderungen 
notwendig . 
Dieses „Ordensrecht" kann auch weiterhin den 
Ordensgmeinschaften, den Oberen und O r­
dens mitgliedern, den Seelsorgern u nd allen mit 
dieser Materie Befaßten ein umfassendes und 
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zuverlässig informierendes Nachschlagewerk 
sein. Dazu biete t es ein detailliertes Inhalts - und 
Litera turverzeichnis, ein Sach regis ter und einen 
Index der Canones CIC. 
Li11z Peter Grada11er 

EH ESCHEIDUNG. Hg. v. d. österr. Arbeitsge­
meinschaft „Arzt und Seelsorger". (64.) Verilas 
Linz 1977. Karl. S 42.-, DM 7.-. 

Die österr. Arbeitsgemeinschaft „Arzt und Seel­
sorger' ' pflegt alljährlich eine Tag ung zu e inem 
aktuellen Thema aus d en Bereichen Pastoral und 
Medizin abzuhalten . Die am 4. 12. 1976 in Ried 
i. 1. durchgeführte Tagung befaßte s ich mit dem 
Problem„ Ehescheidung" . Die Soziologin Liese­
lotte Wilk (Linz) legte dazu statistisches Material 
vor und versuchte, von ihrem Standpunkt aus 
eine Interpretation der Faktoren zu bieten, wel­
che die Ehesch eidung begüns tigen; Heimo und 
S usanne Gaslager (Salzburg) beleuchteten d ie 
Ehescheidung als familien therapeutisches Pro­
blem; wäh rend Landesgerich tsral Erwin Wim­
mer (Braunau a . 1.) d ie Ehescheidung aus ju risti­
sche r S icht behandelte und die damals e rst ange­
kündigte, heute schon in Kraft s tehe nde Rege­
lung begrüß te, w urde vom G ünther Hummer 
(Ried i. 1.) vom kath. Standpunkt aus dagegen 
Stellung bezogen; P. Markus Präg (Ried i. 1. ) 
legte die kath. Ehelehre dar, besonders im Hin­
blick auf die Scheidung; gleichsam als Gegen­
stück berichtete Erwin Schiller (Ried i. 1.) über 
die evang. Praxis bezüglich der Scheid ungen. 
IJen Abschluß bildete ein Referat von Bernhard 
Liss (Linz) über „Katholische Familienpastoral 
und Ehescheidu ng". Dieses Bänd chen stellt e ine 
g ute Informa tion über die (damals) anstehenden 
Fragen zu d ieser Ve rfallserscheinung unserer 
Zeit dar; die Darlegungen sind für die breite Of­
fentlich keit bestimmt, sie wollen und können in 
ihrer populä rwissenschaftlichen Form keine 
endgültigen Lösungen anbieten, sonde rn jeweils 
nur einen Einstieg in d ie Problematik aus der 
Sicht der verschiedenen Referenten bieten. 
L111z Peter Grada11er 

SCHWENDENWEIN HUGO, Rechtsfragen in Kir­
c/z~ 11nd Staat. ( 139.) Ins t. f. Kirchenrecht. der 
Theo!. Fak. G ra z. G raz 1979. 

IJt'r Ordinarius für Kirchenrecht an der Theo!. 
l-,1kultät Graz legt hier eine Sammlung von Auf­
S<i tzen vor, d ie seit 1971 in verschiedenen Zeit­
und Festschriften des In- und Auslandes e r­
S(hienen sind. Sie zeigen das weite Interessen­
gebiet dt"s Vf. von der theoretischen G rundle­
gung des Rechts bis zu dessen seelsorglich-prak­
tischer Anwendung, von der Interpretation der 
Konzilsdokumente bis zum S taatskirchenrecht; 
sie geben d amit auch ganz allgemein e inen Ein­
blick in die weite Streuung heutiger kirchen­
rechtlicher Themens tellung. ,, Der Geist d er Ge­
se tzgebung als dynamischer Interpretationsfak­
to r" sowie „ Die Errungenschaften der Französi­
schen Revolution und das kanonische Recht" er­
öffnen den Reigen; die „ Probleme um die soziale 
Sicherheit d er Priester und O rdensleute" rühren 



eın aktuelles ema a nıcht minder ‚Gitter Adıe gottlose Menschheit, damit ıst menschliches
nd Scheidewand, Überlegungen Zur nstruk- LLeid ın ott aufgehoben, das Kreuz eın Zeichen

der Liebe Gottes, das befreit ZuUum Leben. Seel-Hon der Religiosenkongregation über die Klau-
u  — rein kontemplativer Frauenklöster‘‘. | )ie Er- SOTgEer un Akademiker werden dieses Buch mıit
NEUETUNG des kirchlichen Lebens mıit dem Be- (Gewimnn lesen.
streben nach mehr ‚‚Demokratie“ un Offnung (,raz Karl Gastgeber
nach außen muiıt größerer Überschaubarkeit kon-
trontiert miıt dem Problem ‚‚Secretum pontifi-
1um  vv un „‚Schutz kirchlicher Verschwiegen- IES E., Kriıse, Trennung, Trauer. kın
heitspflichten 1Im kanonischen Proze! IDem Leittaden pastoraler Fürsorge und Beratung.Staatskirchenrecht gehören die Fragen ‚‚Er- Kalser, München 1977 ©  rt DM 11.80
werbsbeschränkung der oten Hand In ()ster- versteht seinen ın verständlicher rache g-reich‘ ‚‚Verfassung, Religionsunterrichtsgesetz schriebenen Beitrag als praktische Hil e Hr Seel-und Schulvertrag”, ‚‚Religion als Pflichttach

SUTBET un andere beratende Berute. Er soll ih-un ‚‚Die eherechtliche Situation spanischer
Staatsangehöriger ın ()sterreich”‘‘. Wer eıne 1ä- ermöglichen, Menschen ın Krisensituatho-

ın diesen der äahnlichen Fragen sucht der men ihres Lebens wieder auf den Weg onstruk-
am Kirchenrecht interessiert ist, kann hıereI- Hven Wachstums führen. Dabe:i versteht

unter ‚„ Trauer” den Schmerz eım Verlust eines‚ässıge Auskunft finden. nahestehenden Menschen durch den Tod DenI ınz Peter (Gradauer Ausdruck ‚‚Trennung“ verwendet O1

STORALIHEOLOGIE
um den Verlust eines Menschen durch andere
Umstände geht, wıe Entfremdung, Konflikt un

HEIMBROCK ANS-GUNTER, Phantasıe und JI allem kEhescheidung. Fr weiıst darauf hin
und dafür MU: Nan ıhm dankbar sein), dafßchrıistlicher Glaube Zum Dialog zwischen Theolo-

gıe und Psychoanalyse. 144.) Praxis der TC dıese zweiıte Art häufig VOnNn den Mitmenschen
Nr Kailser, München Grüne wald, Maınz kaum ernstgenommen wird, obwohl G1E einen
19  \ $  rt Kln 17.80 ast ebenso Hef treffen ann wıe eın Todestall.

Wenngleich eın Seelsorger durch die praktischenMit großem Interesse den tieferen Verbin- krtahrungen seINES Dienstes viele hier an e-dungen zwischen Humanwissenschaften un
Theologie o eın hochinteressantes Problem sprochenen Probleme weiılß, wird doch seiıne
auf S echt das Phänomen ntasıle, das Aufmerksamkeit auf zahlreiche kinzelheiten g \

lenkt, W as ıhm hne Zweifel 1Im Umgang muiıtowohl in der Psychoanalyse wıe auch ın der
menschlichen Individualıität Uun!| Kommunika- VMenschen ın Krisensituathonen zugute omm

Veumarkt Engelbert l eitner107 großer Bedeutung ıst In der kurzen ber
treffenden Einführung In die Triebdynamik der
Freudschen Psychoanalyse wird die narziltische
I?”hantasıe un die Ichentwicklung weiıter VeOI-

I|EINKAM HERMANN, Jugendarbeıt als SOZ1IAQ-
IUs ! ernen. Ziele nd Aufgaben kirchlicher Ju:tolgt un: die Wandlungen der psychoanalytı- gendarbeit. (Praxıs der Kirche Nr 27/.) Kai-schen 5y mboltheorie aufgezeigt. Im Hauptteil ST , München Grünewald, Mainz 1977 Kartgeht 5 Il einen gestalteten Narzılsmus und lam. 18.50christlichen Glauben ach bestehen ZWw1-

schen Selbstrepräsentanz nd religiöser 5ymbo- DITS. gemeinsame 5Synode der Bistüumer In der
hat sich umfassend ZU[T kirchlichen Ju:ık CNKC Beziehungen. |Die biblisch-christliche

5Symbolıik erweiıist sich als eın gestalteter Narzıls- gendarbeit geäußert. hat daran mitgearbeitet
1US5 Wichtig €1 wird VOT allem das ın der nd kommentert nNu diesen Text Zugleic
’heologie uUuNnsSseTeS JIh wiederentdeckte OLV der konzentrieren sıch seine Überlegungen auft einen
‚Ohnmacht ottes  0i (Dietrich Bonhoefftfer). wichtigen Aspekt der Übersetzung des Dyn-

odenbeschlusses ıIn die Praxis, nämlich die olge-korscher werden 1er mıiıt ihren Ergebnissen
genannt: KICOEUT, eın tranz. Philosph, und rTungen ür cie Ausbildung und Fortbildung der
der deutscheS Systematiker J. Moltmann Verantwortlichen. Für den Leser, der sich nicht
Beide haben weiterführende Interpretationen auch theoretisch miıt Jugendarbeit beschäftigt, ıst
des Leidens (‚ottes vorgelegt, indem S1IE theol eın schwieriges Buch Immer wieder wird er

uüber die Fachsprache stolpern (etwa ‚‚ag ogisch”(edankengange mıit der psychoanalytischen
Oder ‚‚metakommunikativ”). Wer ch jedochl'’heoriebildung ın Beziehung gesetzt haben. i

VEUT fragt nach jenem Glauben, der dıie Kritik hineinbegibt, dartf miıt reichen Früchten rechnen.
WVietzsches nd Freuds überleben annn DDer mC (Genannt selen die Beispiele für situationsbezo-
wollte Tod Jesu erstort die Wunschillusion der Verkündigung (41—45) die für Gruppenlei-
Unsterblich keit, die Selbstentä ußerung des ter ermutigende nd zugleich herausfordernde
Hern bringt einen Fortschritt auf dem Weg Feststellung: ‚‚Mehr als die Summe sSeINES Wıs-
Aonsthituhon der VPerson nd as biblısche (‚0Ot- *115 un seiner Fertigkeiten zahlt dıe menschl=i-
esbild wird durch die Selbsthingabe des Herrn che Echtheit“ (64) oder cdie praktischen Beitrage
aus den archaischen Fesseln der ödipalen Vater- m Teil es 3uches Insgesam Iso viele Anre-
phantasıe befreit. uch Moltmann beginnt mM1 ZUNgenN, als Gesamtentwurtf der Diskussion sehr

würdig, aber auch bedürftig.dem Ansatz [)as Symbol des gekreuzigten ot-
Lınz Wıllı Viebockes, cdie Hingabe des Sohnes durch den Vater tür
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ein aktuelles Thema an, nicht minder „Gitter 
und Scheidewand, Oberlegungen zur Instruk­
tion der Religiosenkongregation über die Klau­
sur rein kontemplativer Frauenklös ter". Die Er­
neuerung des kirchlichen Lebens mit dem Be­
s treben nach mehr „Demokratie" und Offnung 
nach auße n mit größerer überschaubarkeit kon­
frontiert mit de m Problem „ Seereturn pontifi­
cium" und „Schutz kirchlicher Versch wiegen­
heitspflichten im kanonischen Prozeß". Dem 
Staatskirchenrecht gehören die Fragen an: ,,Er­
werbsbeschränkung der Toten Hand in Oster­
reich", ,, Verfassung, Religionsunterrichtsgesetz 
und Schulvertrag", ,,Religion als Pflichtfach" 
und „ Die eherechtliche Situation spanischer 
S taatsangehöriger in Osterreich". Wer eine Klä­
rung in diesen oder ä hnlichen Fragen sucht oder 
am Kirchenrecht interessiert ist, kann hier zuver­
lässige Auskunft finden. 
Li11z Peter Cradn11er 

PASTORALTHEOLOG I E 

H EIMBROCK HANS-G ÜNTER, Plrn11tasie 1111d 
christlicher Gln11be. Zum Dialog zwischen Theolo­
gie und Psychoanalyse. (144.) (Praxis der Kirche 
Nr. 22) Kaiser, München / Grünewald, Mainz 
1977. Kart. Kin. DM 17.80. 

Mit großem Interesse an den tieferen Verbin­
d ungen zwischen Humanwissenschaften und 
Theologie rollt H. ein hochinteressantes Problem 
auf. Es geht um das Phänomen Phantasie, das 
sowohl in der Psychoanalyse wie auch in der 
menschlichen Individualität und Kommunika­
tion von großer Bedeutung ist. In der kurzen aber 
treffenden Einführung in die Triebdynamik der 
Freudsche n Psychoanalyse wird die narziß tische 
Phantasie und die Ichentwicklun g weiter ver­
folgt und d ie Wandlungen der psychoanalyti­
schen Symboltheorie aufgezeig t. Im Hauptteil 
geht es um einen gestalteten Narzißmus und 
christlichen G lauben. Nach Kohut bestehen zwi­
sche n Selbstrepräsentanz und religiöser Symbo­
lik enge Beziehungen. Die biblisch-christliche 
Symbolik erweist sich als ein gestalteter Narziß­
mus. Wichtig dabei wird vor allem das in der 
rheologie unseres Jh. wiederentdeckte Motiv der 
,,Ohnmacht Gottes" (Dietrich Bonhoeffer) . 
2 Forscher werden hier mit ihren Ergebnissen 
genannt: P. Ricoeur, ein franz. Philosph, und 
der deutsche evang. Systematiker J. Moltmann. 
Beide haben weiterführe nde Interpre tationen 
des Leidens Gottes vorgelegt, indem s ie theol. 
Gedankengänge mit der psychoanalytischen 
rt,eoriebildung in Beziehung gesetzt habe n. Ri­
coeur frag t nach jenem Gla uben, der die Kritik 
;\/ietzsches und Freuds überleben kann. Der ge­
wollte Tod Jesu zerstört die Wunschillusion der 
Unsterblichkei t, d ie Selbstentäußerung des 
Herrn bringt einen Fortschritt auf dem Weg zur 
Konstitution der Person und das biblische Got­
tesbild wird durch die Selbsthingabe des Herrn 
aus den a rchaischen Fesseln der ödipalen Vater­
phantasie befreit. Auch Moltmann beginn t mit 
dem Ansatz: Das Symbol des gekreuzigten Got­
tes, die Hingabe des Sohnes durch den Vater für 

die gottlose Menschheit, damit ist menschliches 
Leid in Gott aufgehoben, das Kreuz ein Zeiche n 
der Liebe Gottes, das befreit zum Leben. Seel­
sorger und Akademiker werden dieses Buch mit 
Gewinn lesen. 
Crnz Knrl Gastgeber 

O A TES WA YNE E., Krise, Trenmwg, Trauer. Ein 
Leitfaden pastoraler Fürsorge und Beratung. 
( 105.) Kaiser, Mü nchen 1977. Kart. DM 11.80. 

ü. versteht seinen in verständlid,er Sprache ge­
schriebene n Beitrag als praktische Hilfe für Seel­
sorger und andere beratende Berufe. Er soll ih­
nen ermögliche n, Menschen in Krisensituatio­
nen ihres Lebens wieder auf den Weg konstruk­
tiven Wachs tums zu führen . Dabei versteht e r 
unter „ Trauer" den Schmerz beim Verlust eines 
nahestehenden Menschen durch de n Tod. Den 
Ausdruck „Trennung" verwendet er, wenn es 
um den Verlust eines Menschen durch andere 
Umstände geht, wie Entfremdung, Konflikt und 
vor allem Ehescheidung. Er weist darauf hin 
(und dafür muß man ihm dankbar sein), daß 
diese zweite Art hä ufig von den Mitmenschen 
kaum erns tgenommen wird, obwohl sie einen 
fas t ebenso tief treffen kann wie ein Todesfall. 
Wenngleich ein Seelsorger durch die praktischen 
Erfahrungen seines Die ns tes um viele hier ange­
sp rochenen Probleme weiß, wird doch seine 
Aufmerksamkeit auf zahlreiche Einzelheiten ge­
lenkt, was ihm ohne Zweifel im Umgang mit 
Vlenschen in Krisensituationen z ugute kommt. 
.\J1'11111nrkt i. H. Engelbert Leitner 

STEIN KAMP H ERMANN, Jugendarbeit nls sozia­
le,; Lernen. Zie le und Aufgaben kirchlicher Ju­
gendarbeit. (Praxis der Kirche Nr. 27.) (128.) Kai­
se r, München / G rüne wald, Mainz '1977. Kart. 
1am. DM 18.50. 
Die gemeinsame Synode der Bistümer in der 
BRD hat sich 1975 umfassend zur kirchlichen Ju­
gendarbeit geäußert. St. hat daran mitgearbeitet 
und kommentiert nun d iesen Text. Zugleich 
konzentrieren sich seine Überlegungen auf einen 
wichtigen Aspekt der Obersetzung des Syn­
odenbeschlusses in die Praxis, nämlich die Folge­
rungen für die Ausbildung und Fortbild ung der 
Verantwortliche n. Für den Leser, der sich nicht 
auch theoretisch mit Jugendarbeit beschäft'ig t, is t 
es ein schwieriges Buch . Immer wieder wird e r 
über die Fachsprache stolpern (etwa „agogisch" 
oder „ metakommu nikativ"). Wer s ich jedoch 
hineinbegibt, darf mit reichen Früchten rech nen. 
Genannt seien die Beispiele für s ituationsbezo­
gene Verkündig ung (41-45), die für Gruppenlei­
ter ermutigende und zugleich herausfordernde 
Feststellung: ,,Mehr als die Summe seines Wis­
;ens und seiner Fertigkeiten zählt d ie menschli­
che Echtheit" (64) oder d ie praktischen Beiträge 
im 3. Teil des Buches. Insgesamt also viele Anre­
gungen, als Gesamtentwurf der Diskussion sehr 
würdig, abe r auch bedürftig. 
Linz Willi Vieböck 
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